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auch auf Bundesebene und in Europa zu verbessern, Vertrauen in die eigenständige kommunale Auf-

gabenerledigung zu stärken und einen Konsens zwischen Land und Kommunen über diejenigen Auf-

gaben herzustellen, die die Kommunen im Interesse des Staates wahrnehmen, und über die Frage, 

wie diese finanziert werden sollen.  

 

 

Überwindung der Strukturkrise bei den Kommunalfinanzen  
Keine Schuldenbremse auf Kosten der Kommunen  
Strikte Einhaltung des Konnexitätsprinzips  
 

Ausdruck der Strukturkrise in den Kommunalhaushalten sind die Defizite und die Verschuldung, ins-

besondere das steigende Kassenkreditvolumen. Von den Defiziten sind vor allem - aber nicht allein - 

die kreisfreien Städte und die Kreise betroffen. Von 71 Kommunen im Jahr 2008 hat sich die Anzahl 

der Kommunen mit aufgelaufenem Defizit auf 198 im Jahr 2010 erhöht. Verantwortlich für die Struk-

turkrise sind insbesondere die stetig wachsenden Ausgaben der Kommunen (Sozialausgaben, Ju-

gendhilfe, Ausbau Kinderbetreuung U 3, Unterhaltung der Infrastruktur usw.) sowie fehlende belast-

bare und transparente Gesetzesfolgenabschätzungen bei neuen Aufgabenübertragungen. Der struk-

turellen Unterfinanzierung der kommunalen Ebene wird seitens des Bundes und der Länder bislang 

nicht nachhaltig begegnet. Im Gegenteil: Eingriffe in die kommunale Finanzausstattung (120 Mio. € 

jährlich seit 2007) verschärfen die Krise. Hinzu kommt die Gefährdung der kommunalen Finanzaus-

stattung durch die Verankerung der Schuldenbremse im Grundgesetz und in der Landesverfassung. 

Daher fordern die Städte einen effektiven Schutzmechanismus, durch den verhindert wird, dass Bund 

und Länder – statt den unbequemen Weg des Aufgabenabbaus und der Entbürokratisierung einzu-

schlagen – die Lasten auf die kommunalen Haushalte verlagern. Der Anspruch der Kommunen auf ei-

ne finanzielle Mindestausstattung muss deshalb im Sinne einer absoluten Untergrenze geschützt und 

abgesichert werden, das heißt ohne Begrenzung durch die finanzielle Leistungsfähigkeit des Landes. 

Zudem müssen die bestehenden Konnexitätsregelungen strikt eingehalten und kontrolliert sowie um 

ein Konnexitätsausführungsgesetz ergänzt werden.  

 

 

Technische und soziale Infrastruktur bedarfsgerecht und nachhaltig entwickeln 
Demographischen Wandel gestalten 
 

Die größten Herausforderungen bestehen für die Städte in der Anpassung, dem Erhalt und dem be-

darfsgerechten Ausbau sowie dem Betrieb der öffentlichen Einrichtungen. Von dem Erhalt der Ein-

richtungen der Daseinsvorsorge technischer (wie Straßen, Kanalisation usw.), sozialer und kultureller 

(wie Kindergärten, Schulen, Volkshochschulen, Theater, Museen usw.) sowie administrativer Art 

hängt die Lebensqualität der Bevölkerung entscheidend ab. Die Herausforderungen des demographi-

schen Wandels müssen bewältigt und der Ausbau neuer Technologien (z.B. Glasfasernetze) vorange-

trieben werden. Die äußeren Rahmenbedingungen der schulischen Bildung müssen so gestaltet wer-

den, dass Bildungserfolg Jugendlicher sichergestellt wird. Zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

sollten Bund, Länder und Kommunen den quantitativen Ausbau der frühkindlichen Bildungsangebote 

weiter voran bringen, sich gleichzeitig um eine Weiterentwicklung der Qualität in der frühkindlichen 

Förderung bemühen und die Betreuungssysteme in der Schule ganztägig gewährleisten. Dabei dürfen 

Bund oder Länder keine Erwartungen wecken und Ziele vorgeben, ohne gleichzeitig die erforderli-

chen Finanzmittel bereitzustellen. Die Kommunen müssen im Rahmen der ihnen vorbehaltlos zu ge-

währenden angemessenen Finanzausstattung in die Lage versetzt werden, das von Politik und Gesell-

schaft erwartete Leistungsangebot auch zu erfüllen. 


